
Update: §§ 675 l, m, u, v, w BGB (eingeführt mit Wirkung ab 31.10.2009 durch 
Gesetz zur Umsetzung der Verbraucherkreditrichtlinie, des zivilrechtlichen 
Teils der Zahlungsdiensterichtlinie sowie zur Neuordnung der Vorschriften 
über das Widerrufs- und Rückgaberecht vom 29.07.2009, BGBl I S. 2355)  

§ 675l BGB Pflichten des Zahlers in Bezug auf Zahlungsauthentifizierungsinstrumente 

Der Zahler ist verpflichtet, unmittelbar nach Erhalt eines Zahlungsauthentifizierungsinstruments alle 
zumutbaren Vorkehrungen zu treffen, um die personalisierten Sicherheitsmerkmale vor unbefugtem 
Zugriff zu schützen. Er hat dem Zahlungsdienstleister oder einer von diesem benannten Stelle den 
Verlust, den Diebstahl, die missbräuchliche Verwendung oder die sonstige nicht autorisierte Nutzung 
eines Zahlungsauthentifizierungsinstruments unverzüglich anzuzeigen, nachdem er hiervon Kenntnis 
erlangt hat. 

§ 675m BGB Pflichten des Zahlungsdienstleisters in Bezug auf Zahlungsauthentifizierungs-
instrumente; Risiko der Versendung 

(1) Der Zahlungsdienstleister, der ein Zahlungsauthentifizierungsinstrument ausgibt, ist verpflichtet, 

1. unbeschadet der Pflichten des Zahlungsdienstnutzers gemäß § 675l sicherzustellen, dass die 
personalisierten Sicherheitsmerkmale des Zahlungsauthentifizierungsinstruments nur der zur Nutzung 
berechtigten Person zugänglich sind, 

2. die unaufgeforderte Zusendung von Zahlungsauthentifizierungsinstrumenten an den 
Zahlungsdienstnutzer zu unterlassen, es sei denn, ein bereits an den Zahlungsdienstnutzer 
ausgegebenes Zahlungsauthentifizierungsinstrument muss ersetzt werden, 

3. sicherzustellen, dass der Zahlungsdienstnutzer durch geeignete Mittel jederzeit die Möglichkeit hat, 
eine Anzeige gemäß § 675l Satz 2 vorzunehmen oder die Aufhebung der Sperrung gemäß § 675k 
Abs. 2 Satz 5 zu verlangen, und 

4. jede Nutzung des Zahlungsauthentifizierungsinstruments zu verhindern, sobald eine Anzeige 
gemäß § 675l Satz 2 erfolgt ist. 

Hat der Zahlungsdienstnutzer den Verlust, den Diebstahl, die missbräuchliche Verwendung oder die 
sonstige nicht autorisierte Nutzung eines Zahlungsauthentifizierungsinstruments angezeigt, stellt sein 
Zahlungsdienstleister ihm auf Anfrage bis mindestens 18 Monate nach dieser Anzeige die Mittel zur 
Verfügung, mit denen der Zahlungsdienstnutzer beweisen kann, dass eine Anzeige erfolgt ist. 

(2) Die Gefahr der Versendung eines Zahlungsauthentifizierungsinstruments und der Versendung 
personalisierter Sicherheitsmerkmale des Zahlungsauthentifizierungsinstruments an den Zahler trägt 
der Zahlungsdienstleister. 

§ 675u BGB Haftung des Zahlungsdienstleisters für nicht autorisierte Zahlungsvorgänge 

Im Fall eines nicht autorisierten Zahlungsvorgangs hat der Zahlungsdienstleister des Zahlers gegen 
diesen keinen Anspruch auf Erstattung seiner Aufwendungen. Er ist verpflichtet, dem Zahler den 
Zahlungsbetrag unverzüglich zu erstatten und, sofern der Betrag einem Zahlungskonto belastet 
worden ist, dieses Zahlungskonto wieder auf den Stand zu bringen, auf dem es sich ohne die 
Belastung durch den nicht autorisierten Zahlungsvorgang befunden hätte. 

§ 675v BGB Haftung des Zahlers bei missbräuchlicher Nutzung eines 
Zahlungsauthentifizierungsinstruments 

(1) Beruhen nicht autorisierte Zahlungsvorgänge auf der Nutzung eines verlorengegangenen, 
gestohlenen oder sonst abhanden gekommenen Zahlungsauthentifizierungsinstruments, so kann der 



Zahlungsdienstleister des Zahlers von diesem den Ersatz des hierdurch entstandenen Schadens bis 
zu einem Betrag von 150 Euro verlangen. Dies gilt auch, wenn der Schaden infolge einer sonstigen 
missbräuchlichen Verwendung eines Zahlungsauthentifizierungsinstruments entstanden ist und der 
Zahler die personalisierten Sicherheitsmerkmale nicht sicher aufbewahrt hat. 

(2) Der Zahler ist seinem Zahlungsdienstleister zum Ersatz des gesamten Schadens verpflichtet, der 
infolge eines nicht autorisierten Zahlungsvorgangs entstanden ist, wenn er ihn in betrügerischer 
Absicht ermöglicht hat oder durch vorsätzliche oder grob fahrlässige Verletzung 

1. einer oder mehrerer Pflichten gemäß § 675l oder 

2. einer oder mehrerer vereinbarter Bedingungen für die Ausgabe und Nutzung des 
Zahlungsauthentifizierungsinstruments 

herbeigeführt hat. 

(3) Abweichend von den Absätzen 1 und 2 ist der Zahler nicht zum Ersatz von Schäden verpflichtet, 
die aus der Nutzung eines nach der Anzeige gemäß § 675l Satz 2 verwendeten 
Zahlungsauthentifizierungsinstruments entstanden sind. Der Zahler ist auch nicht zum Ersatz von 
Schäden im Sinne des Absatzes 1 verpflichtet, wenn der Zahlungsdienstleister seiner Pflicht gemäß § 
675m Abs. 1 Nr. 3 nicht nachgekommen ist. Die Sätze 1 und 2 sind nicht anzuwenden, wenn der 
Zahler in betrügerischer Absicht gehandelt hat. 

§ 675w BGB Nachweis der Authentifizierung 

Ist die Autorisierung eines ausgeführten Zahlungsvorgangs streitig, hat der Zahlungsdienstleister 
nachzuweisen, dass eine Authentifizierung erfolgt ist und der Zahlungsvorgang ordnungsgemäß 
aufgezeichnet, verbucht sowie nicht durch eine Störung beeinträchtigt wurde. Eine Authentifizierung 
ist erfolgt, wenn der Zahlungsdienstleister die Nutzung eines bestimmten Zahlungsauthentifizierungs- 
instruments, einschließlich seiner personalisierten Sicherheitsmerkmale, mit Hilfe eines Verfahrens 
überprüft hat. Wurde der Zahlungsvorgang mittels eines Zahlungsauthentifizierungsinstruments 
ausgelöst, reicht die Aufzeichnung der Nutzung des Zahlungsauthentifizierungsinstruments 
einschließlich der Authentifizierung durch den Zahlungsdienstleister allein nicht notwendigerweise aus, 
um nachzuweisen, dass der Zahler 

1. den Zahlungsvorgang autorisiert, 

2. in betrügerischer Absicht gehandelt, 

3. eine oder mehrere Pflichten gemäß § 675l verletzt oder 

4. vorsätzlich oder grob fahrlässig gegen eine oder mehrere Bedingungen für die Ausgabe und 
Nutzung des Zahlungsauthentifizierungsinstruments verstoßen 

hat. 

 

 

 


